
    
 
 

Friedhof Liestal, Beisetzungsarten 
 

Die aufgeführten Kosten für den Grabstein und den Grabunterhalt  
sind nur geschätzt, da es sich um Leistungen durch Dritte handelt. 
 

Zusätzliche Kosten  Bestattungsunternehmen:  Sarg, Transport(e); gemäss Auftrag  
 

  Krematorium Riehen BS: Kremation, Urne (Standard: Ton, Holz) 
 

  Auswärtiger Wohnsitz: zusätzliche Kosten (gemäss Verordnung) 
 

  Friedhof: Grabschmuck, freie/r Redner/in, Musik usw.  
 

Wichtige Punkte Bei der Beisetzung im Boden verbleibt nach der Aufhebung alles in der Erde. 
 

  Ein Grab darf vor der ordentlichen Grabdauer nicht aufgehoben werden. 

 
  Urnenbeisetzung  

   

 Urnengarten (neu) 
 

 

 
 
Ordentliche Grabesruhe:                 20 bis 25 Jahre 
 

Friedhofs-Bestattungskosten; Beschriftung   CHF         775.- 
 

Grabplatz mit Steinplatte (40 x 40 cm) und          (inkl. Urne) 
Steckeisen mit Namensschild, Beisetzung  
in leicht vergänglicher Urne vom Friedhof  
 

Max. 2 Urnenbeisetzungen pro Grabplatz 
 

Die Steinplatte dient als Abstellfläche für per- 
sönliche Erinnerungsgegenstände. Beim Grab  
sind Blumen in der Steckvase erlaubt. Der  
Friedhof übernimmt die Rasenpflege                   Ab 1. April 2022 
 

 

  Urnengrab  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Ordentliche Grabesruhe:                20 bis 25 Jahre 
 

Friedhofs-Bestattungskosten; Grabkreuz       CHF            75.- 
 

Max. 3 Urnenbeisetzungen 
 

Keine Umbestattung von erst- 
bestatteten Urnen möglich 
 

Zusätzliche Kosten; Grabstein:                            ca. CHF  7'000.- 
 

Grabunterhalt für die ganze Zeit:                         ca. CHF  5'000.- 
 
 
 

 

  Urnennische  
 

 
 
 

 

 

 
Ordentliche Grabesruhe:                20 bis 25 Jahre 
 

Friedhofs-Bestattungskosten; Nischenplatte CHF          500.- 
 

Max. 2 Urnenbeisetzungen 
 

Keine Umbestattung von erstbestatteten Urnen;  
nach der Aufhebung kommt die Asche grundsätz-  
lich ins Gemeinschaftsgrab (ggf. Urnenübergabe)  
 

Zusätzliche Kosten; Beschriftung (Norm):           ca. CHF    900.- 
 

Grabunterhalt für die ganze Zeit:                         ca. CHF 5'000.- 
 
 

 

 
 

 

Bestattungsbüro Liestal, Rathausstrasse 36, 4410 Liestal   1. Mai 2023 
Tel. 061 927 52 17, Mail markus.wehren@liestal.ch   



 

Gemeinschaftsgrab 
 

   
 
 

 
 

 
Keine Friedhofs-Bestattungskosten 
 

Kein persönliches Grab; keine Grabpflege 
  

Beisetzung der Asche ohne die Urne 
 

Kosten für freiwillige, genormte Beschriftung       ca. CHF    500.-  
auf gemeinsamer Namensplatte (Glasplatte  
auf Sockel)  
 

Fortlaufende Schrift mit unsilbiger Trennung 
(nicht für jeden Namen eine eigene Zeile) 
 

 
 
    Erdbestattung  

 

  Reihengrab  
 

 
 
 

 

 

 
Ordentliche Grabesruhe:                 20 bis 25 Jahre 
 

Friedhofs-Bestattungskosten; Grabkreuz       CHF             75.- 
 

Max. 1 Erdbestattung, 3 Urnenbestattungen 
 

Urnenbeisetzung erst nach der Erdbestattung 
 

Zusätzliche Kosten; Grabstein:                            ca. CHF 7'000.-  
 

Grabunterhalt für die ganze Zeit:                         ca. CHF 7'500.- 
 
 
 

 

 Doppelerdgrab  
 

 
 
 

 
 
 
 

Ordentliche Grabesruhe:                                   40 Jahre 
 

Friedhofs-Bestattungskosten; Grab und         CHF         7'575.- 
Grabkreuz; für 40 Jahre (mit möglicher Ver-  
längerung der Grabesruhe um 10 Jahre)             CHF      5'000.- 
 

Max. 2 Erdbestattungen 
 

Zusätzliche Kosten; Grabstein:                            ca. CHF 9'000.-  
 

Grabunterhalt für 25 Jahre:                                  ca. CHF 7'500.- 
 

Nach 25 Jahren übernimmt der  
Friedhof den Grabunterhalt 
 

 

 
   Sternenkindergrab (neu) 

   

 
 

 
 
 

Keine Bestattungskosten 
 

Vor der 22. Schwangerschaftswoche ver- 
storbene, nicht bestattungspflichtige Kinder,  
unkremiert oder als Asche in leicht vergäng- 
licher Urne. Diese wird vom Friedhof Liestal  
unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Der  
Friedhof übernimmt die Rasenpflege                                                                                                 
 
 

                                                                                                               Ab 1. April 2022 
 

 
 
 


